
 

Unterschiede der Schutzzonen I und II 
 

 

  Schutzzone I Schutzzone II 

§ 12 Dachform und 

-konstruktion 

Ausnahme: 

Andere Dachformen und Neigun-

gen für rückwärtige Gebäudeteile, 

Nebengebäude und untergeord-

nete Anbauten 

Ausnahme: 

Auch andere Dachformen (für 

Hauptgebäude) zulässig bei Ein-

fügen in die nähere Umgebung 

 

§ 21 Material, Kon-

struktion 

i.d.R. feinkörniger, mineralischer 

Putz 

Ausnahme: 

Holzverschalungen, Fassadenble-

che, geschliffener Naturstein, Fa-

serzementplatten oder-verklei-

dungen, Spaltklinker oder Fliesen 

für Teilbereiche einer Fassade oder 

untergeordnete Bauteile 

Ausnahme: 

Andere Materialien 

§ 31 Fensterläden, 

Rollläden und 

Jalousien 

Außenliegende Rollladenblenden 

oder -kästen sind unzulässig 

Ab dem OG zulässig 

Voraussetzung: Unterordnung 

und nicht störend 

§ 41 Ort und Anzahl 

ortsfester Wer-

beanlagen 

Nur an der Stätte der Leistung Fremdwerbung bis 1 m² An-

sichtsfläche zulässig 

§ 42 Ausführung 

ortsfester Wer-

beanlagen 

Nur Einzelbuchstaben (aufgemalt 

oder als Schriftzeichen aus Metall, 

Kunststoff oder Glas), 40 cm, ein-

zelne Zeichen 60 cm 

Ausnahme: 

Andere Ausführung bei Einhal-

tung der Größen- und Material-

beschränkungen 

§ 43 Hinweistafeln Bis 0,2 m² Ansichtsfläche verfah-

rensfrei 

Bis 0,3 m² Ansichtsfläche verfah-

rensfrei 

§ 47 Werbung an 

Schaufenstern 

Keine vollständige Beklebung mit 

die Durchsicht hemmenden Mate-

rialien. 

Untergeordnete Inanspruch-

nahme von 20% der Fensterfläche 

Keine Beschränkung 

§ 48 Werbebanner Ausnahme: 

Für zeitlich begrenzte Sonderakti-

onen für eine Dauer von max. 3 

Monaten pro Jahr und Abstim-

mung der Größe mit Bauverwal-

tung 

Verfahrensfrei 

Für zeitlich begrenzte Sonderak-

tionen für eine Dauer von max. 3 

Monaten pro Jahr 

§ 49 Automaten Ausnahme: 

1 Automat/Gebäude 

1 Automat/Gebäude verfahrens-

frei zulässig. 
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